
 
Allgemeine Verkaufsbedingungen 

                      der SCA Packaging Deutschland Gruppe 
 

 

1. Geltungsbereich 
1.1 Alle Lieferungen und Leistungen (im Folgenden einheitlich: 

Lieferungen) erfolgen vorbehaltlich abweichender individueller 
Vertragsabreden nur aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen. Sie finden Anwendung gegenüber Unterneh-
mern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermögen (Käufer). 

1.2 Der Käufer erklärt sich durch die widerspruchslose Entge-
gennahme mit der ausschließlichen Geltung dieser Bedin-
gungen für die jeweilige Lieferung sowie für alle Folgege-
schäfte einverstanden. Abweichende oder ergänzende Ein-
kaufsbedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn 
sie vom Verkäufer schriftlich anerkannt sind. Diese Bedin-
gungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des 
Käufers die Lieferung vorbehaltlos ausführt. 

 
2. Angebot, Vertragsabschluß, Informationen, Garantien 
2.1 Sämtliche Angebote des Verkäufers sind bezüglich Preis, 

Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Angebo-
te können nur binnen 30 Tagen angenommen werden.  

2.2 Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben gelten nur dann 
als Garantien, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet 
werden. Dasselbe gilt für die Übernahme eines Beschaf-
fungsrisikos. 

2.3 Die in Datenblättern, Broschüren und anderem Informations-
material enthaltenen Informationen dienen nur als Richt-
schnur und werden nur dann verbindlicher Vertragsinhalt, 
wenn der Verkäufer dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
hat.  

2.4 Der Vertrag ist erst dann verbindlich, wenn der Verkäufer die 
schriftliche Auftragsbestätigung erteilt hat. 

 
3. Ausführung der Lieferung 
3.0 Die Auslieferung erfolgt, vorbehaltlich abweichender Verein-

barungen, ab Werk. 
3.1 Falls nicht anders vereinbart, bestimmt der Verkäufer Ver-

sandart und -weg. Will der Käufer die Ware abholen oder ab-
holen lassen, bedarf es der vorherigen Zustimmung des Ver-
käufers.  

3.2 Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, ohne dass die Sendung 
freigemacht oder die Fracht von der Rechnung abgezogen 
ist, so hat der Käufer die Fracht zu verauslagen. Der Rech-
nungsbetrag kann entsprechend gekürzt werden. Es gelten 
dann die am Tage der Berechnung gültigen Frachtsätze. Je-
de Vermehrung der Frachtkosten durch nachträgliche Verän-
derung der Verfrachtungsart, des Beförderungswegs, des 
Bestimmungsorts, durch Klein-, Hochwasser- oder Eiszu-
schläge oder ähnliche auf die Frachtkosten einwirkende Um-
stände hat der Käufer zu tragen.  

3.3 Werden beim Verkäufer gelagerte Waren zur Verfügung des 
Käufers bereitgehalten oder zur Anfertigung ohne Versand-
bestimmung verkauft (sog. Abrufposten), so hat der Käufer 
diese innerhalb von vier Wochen nach Meldung der Fertig-
stellung abzunehmen.  

 
4. Gefahrtragung 

Die Preisgefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware 
auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn der Verkäu-
fer zusätzliche Leistungen wie Verladung, Transport oder 
Aufstellung übernommen hat. Verzögert sich die Lieferung in-
folge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, geht 
die Preisgefahr am Tag der Mitteilung der Lieferbereitschaft 
auf ihn über. Transportversicherungen werden nur auf aus-
drückliche Anweisung des Käufers auf dessen Kosten abge-
schlossen. 

 

5. Lieferung, Lieferzeit, Teil- und Mehrlieferungen 
5.1 Für Art und Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auf-

tragsbestätigung des Verkäufers maßgebend, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Dieser ist zu Teil-
lieferungen berechtigt, soweit sie für den Käufer zumutbar 
sind.  

5.2 Lieferfristen gelten nur annähernd, sofern sie nicht ausdrück-
lich  als verbindlich zugesagt wurden. Die Lieferzeit beginnt 
mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
Klärung aller für die Durchführung des Vertrags wesentlichen 
Fragen. Verlangt der Käufer nach Auftragsannahme Ände-
rungen, welche die Anfertigungsdauer beeinflussen, so be-
ginnt die Lieferzeit erst mit der Bestätigung der Änderungen. 
Insbesondere beginnt die Lieferzeit nicht, bevor der Verkäufer 
alle benötigten Informationen erhält bzw. bevor der Käufer 
nachweist, dass er vertragsgemäß ein Akkreditiv eröffnet o-
der eine Vorauszahlung bzw. Sicherheit geleistet hat.  

5.3 Der Verkäufer ist zu Mehrlieferungen berechtigt, soweit dies 
unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen für den 
Käufer zumutbar ist. Zu berücksichtigen sind insbesondere 
beim Verkäufer vorliegende produktionstechnische Zwänge. 
Als branchenüblich und damit zumutbar gilt, solange der Käu-
fer nicht besondere Umstände des Einzelfalls nachweist, die 
eine andere Beurteilung rechtfertigen, eine Mehrlieferung von 
bis zu 10 %. 
Von vorstehender Grundregel abweichend gelten bei kleine-
ren Auftragsgrößen Mehrlieferungen in folgendem Umfang 
als zumutbar: Bis 500 Stück 20%, bis 1.500 Stück 15%. Be-
rechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. 

5.4 Der Verkäufer ist zu Minderlieferungen berechtigt, soweit dies 
für den Käufer, insbesondere aufgrund von beim Verkäufer 
vorliegenden produktionstechnischen Zwängen, zumutbar ist. 
Berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge. 

5.5 Verzögert sich die Lieferung durch Umstände, die der Käufer 
zu vertreten hat, kann der Verkäufer, beginnend einen Monat 
nach Anzeige der Lieferbereitschaft, die ihm entstandenen 
Lagerkosten berechnen, mindestens jedoch 0,5% des Rech-
nungsbetrages für jeden Monat. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten; der Käufer kann nachweisen, dass dem 
Verkäufer infolge der Verzögerung kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist. 

5.6 Im vorgenannten Fall (Ziffer 5.5 ) ist der Verkäufer außerdem 
berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist anderweitig über die Ware zu verfügen und den 
Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 

 
6. Mängel der Lieferung, Pflichten des Käufers bei Mängel-

anzeige durch seine Kunden, Aufwendungsersatz, Haf-
tung 

6.1 Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei offensichtlicher 
Mangelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der Ware sind dem 
Verkäufer die Beanstandungen unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von 2 Wochen nach Ankunft der Lieferung am Be-
stimmungsort schriftlich unter genauer Bezeichnung des Feh-
lers und der Rechnungsnummer anzuzeigen. Auf Aufforde-
rung des Verkäufers sind Belege, Muster, Packzettel 
und/oder die fehlerhafte Ware an diesen zurückzusenden. 
Ansprüche des Käufers wegen Mangelhaftigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der Lieferung sind ausgeschlossen, wenn er die-
ser Verpflichtung nicht nachkommt.  

6.2 Sollte die Ware Mängel aufweisen, kann der Verkäufer nach 
seiner Wahl als Nacherfüllung die Mängel beseitigen oder 
mangelfreien Ersatz leisten. Erst wenn dies wiederholt fehl-
geschlagen oder unzumutbar sein sollte und es sich nicht nur 
um unerhebliche Mängel handelt, ist der Käufer nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt oder zur 
Minderung berechtigt. § 478 BGB bleibt unberührt. Scha-
densersatzansprüche stehen dem Käufer nach Maßgabe von 
Ziffer 6.6 zu. 



 
6.3 Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich über jede Män-

gelanzeige seines Kunden in Bezug auf die Liefergegenstän-
de zu informieren. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung 
nicht nach, hat er keine Mängelansprüche gegen den Verkäu-
fer, auch keinen Aufwendungsersatzanspruch gemäß § 478 
BGB. 

6.4 Ersatzansprüche aus dem Erwerb der nachzuliefernden Ware 
von Dritten oder aus der Einschaltung Dritter zur Nachbesse-
rung kann der Käufer nur dann im Wege des Rückgriffs (§ 
478 BGB) gegen den Verkäufer geltend machen, wenn er 
diesem zuvor für die Nacherfüllung erfolglos eine angemes-
sene Nachfrist gesetzt hat. Im Falle des Rückgriffs trägt der 
Verkäufer nur dann gegenüber dem Käufer für die Dauer von 
6 Monaten ab der Übergabe an den Verbraucher die Beweis-
last dafür, dass der Mangel nicht schon vor Gefahrübergang 
an den Käufer vorlag, wenn zwischen diesem Gefahrüber-
gang und der Weiterveräußerung durch den Käufer nicht 
mehr als 12 Monate verstrichen sind. 

6.5 Der Verkäufer haftet unbeschränkt nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, in Fällen der ausdrücklichen Übernahme einer 
Garantie oder eines Beschaffungsrisikos sowie wegen vor-
sätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Ebenso 
haftet der Verkäufer unbeschränkt bei vorsätzlicher oder fahr-
lässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. Für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermö-
gensschäden haftet der Verkäufer nur im Falle der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), jedoch be-
grenzt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren, vertrags-
typischen Schaden. 

6.6 Ansprüche auf Ersatz von Schäden aller Art, die infolge un-
sachgemäßer Behandlung, Veränderung, Montage und/oder 
Bedienung der Liefergegenstände oder durch fehlerhafte Be-
ratung oder Einweisung durch den Käufer entstehen, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer hat sie zu vertre-
ten. Zudem trägt der Käufer die volle Verantwortung für die 
Verwendung eines auf seinen Wunsch auf der Ware erschei-
nenden Designs, Warenzeichens oder Handelsnamens. 

6.7 Ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz statt der Leistung 
zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, so muss er 
sich auf Verlangen des Verkäufers binnen angemessener 
Frist erklären, ob und wie er von diesen Rechten Gebrauch 
machen wird. Erklärt er sich nicht fristgerecht oder besteht er 
auf der Leistung, ist er zur Ausübung dieser Rechte erst nach 
fruchtlosem Ablauf einer weiteren angemessenen Nachfrist 
berechtigt. 

6.8 Ansprüche wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten ab Ge-
fahrübergang. Für Rechtsmängel gilt Entsprechendes. Bei 
vorsätzlichen Pflichtverletzungen, bei Ansprüchen aus uner-
laubter Handlung, beim Fehlen garantierter Eigenschaften, 
bei Übernahme von Beschaffungsrisiken sowie bei Verlet-
zung von Personen gelten die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten. Ist die Leistung für ein Bauwerk bestimmt und hat sie 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht, beträgt die Gewährleis-
tungsfrist 5 Jahre. §§ 438 Abs. 3, 479 und 634 a Abs. 3 BGB 
bleiben unberührt.  

6.9 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den 
vorstehenden Absätzen dieser Klausel 6. vorgesehen, ist - 
ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs - ausgeschlossen.  

6.10 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach 
Grund und Höhe auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, 
Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungs-
gehilfen des Verkäufers.  

 
7. Höhere Gewalt 

Alle Fälle von höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, unzurei-
chender Material- oder Energieversorgung und andere ähnli-
che Ereignisse oder Ursachen außerhalb des Einwirkungsbe-
reiches des Verkäufers entbinden diesen für die Zeitdauer 
und den Umfang solcher Hindernisse von der Verpflichtung 
zur Erfüllung des Vertrages. Dies gilt auch, wenn diese Um-
stände bei den Zulieferern des Verkäufers eintreten. Die vor-
bezeichneten Umstände sind auch dann vom Verkäufer nicht 
zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzuges eintreten. Beginn und Ende solcher Hinderungs-
gründe teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit.  

 
8. Zahlungsbedingungen, Preise, Verzug 
8.1 Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart,  

ausschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkos-
ten.  

8.2 Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Maßgebend für die 
Einhaltung von Zahlungsfristen ist der Eingang der Zahlung 
auf den Konten des Verkäufers. Schecks werden nur zah-
lungshalber angenommen. Anfallende Spesen gehen zu Las-
ten des Käufers.  

8.3 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 
8 Prozentpunkten jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz 
(§ 247 BGB) fällig. Der Nachweis eines weitergehenden Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten.  

8.4 Der Verkäufer ist zur Erfüllung des Vertrages solange nicht 
verpflichtet, wie der Käufer seinen Pflichten auch aus ande-
ren Verträgen mit ihm nicht vereinbarungsgemäß nach-
kommt, insbesondere fällige Rechnungen nicht bezahlt.  

8.5 Der Verkäufer ist bei Bestehen mehrerer Forderungen be-
rechtigt, Zahlungen des Käufers mit seinen Forderungen in 
der Reihenfolge ihrer Fälligkeit zu verrechnen. Das Bestim-
mungsrecht des Schuldners gemäß § 366 Absatz 1 BGB wird 
insoweit ausgeschlossen.  

8.6 Der Käufer kann nur mit solchen Ansprüchen aufrechnen 
oder ihretwegen die Zahlung zurückhalten, die schriftlich un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  

8.7 Der Verkäufer ist nach erfolglosem Ablauf einer angemesse-
nen Nachfrist berechtigt, ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorkasse durchzuführen oder von der Stellung einer Sicher-
heit abhängig zu machen, wenn der Käufer mit vereinbarten 
Zahlungszielen in Verzug ist oder Umstände vorliegen, die 
bei Anlegung banküblicher Maßstäbe Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Käufers begründen.  

 
9. Leistung durch verbundene Unternehmen 

Auf Verlangen des Verkäufers kann jede seiner vertraglichen 
Verpflichtungen durch ein anderes Unternehmen der SCA 
Packaging Deutschland Gruppe erfüllt werden. Die berechtig-
ten Interessen des Käufers sind dabei angemessen zu be-
rücksichtigen. Solange die Leistung gleichwertig ist, gelten 
die betreffenden vertraglichen Verpflichtungen als erfüllt. 

 
10. Eigentumsvorbehalt 
10.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 

des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen des Ver-
käufers gegen den Käufer Eigentum des Verkäufers. Bei lau-
fender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Siche-
rung für die Saldoforderung des Verkäufers. Bei Zahlungs-
einstellung ist die Ware ohne Aufforderung auszusondern 
und zur Verfügung des Verkäufers zu halten.  

10.2 Eine Verarbeitung der gelieferten Ware durch den Käufer 
erfolgt für den Verkäufer als Hersteller im Sinne des § 950 
BGB, ohne diesen dadurch zu verpflichten. Wird die Vorbe-
haltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Ge-
genständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder un-
trennbar vermengt und ist diese Sache als Hauptsache anzu-
sehen, so überträgt der Käufer dem Verkäufer hiermit anteili-
ges Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der 
Käufer verwahrt das so entstandene Eigentum unentgeltlich 
für den Verkäufer mit. 

10.3 Der Käufer ist bis zum jederzeit und ohne besonderer Be-
gründung zulässigen Widerruf durch den Verkäufer berech-
tigt, die Vorbehaltsware im Rahmen ordnungsgemäßer Ge-
schäftsführung zu veräußern, weiterzuverarbeiten oder um-
zubilden. Hieraus entstehende Forderungen tritt er bereits 
jetzt an den Verkäufer ab. Wird die Vorbehaltsware vom Käu-
fer zusammen mit anderen, nicht vom Verkäufer gelieferten 
Sachen veräußert, so gilt die Abtretung nur in Höhe der in der 
Rechnung des Verkäufers genannten Werte der jeweils ver-
äußerten Vorbehaltsware. Bei der Weiterveräußerung von 
Gegenständen, an denen der Verkäufer gemäß Ziffer 10.2 
Miteigentumsanteile hat, gilt die Abtretung in Höhe dieser 
Miteigentumsanteile. Die abgetretenen Forderungen dienen 
in demselben Umfang zur Sicherheit wie die Vorbehaltsware.  
Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung 
aufgenommen, so tritt der Käufer bereits jetzt einen in der 
Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Saldo aus dem 
Kontokorrent an den Verkäufer ab. Der Käufer ist bis zum je-
derzeit und ohne besondere Begründung zulässigen Widerruf 
durch den Verkäufer berechtigt, die abgetretene Forderung 
einzuziehen. Er ist auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, 
seinen Kunden die Vorausabtretung anzuzeigen und dem 
Verkäufer die zur Geltendmachung der Forderung erforderli-
chen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 



 
10.4 Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Si-

cherheiten dessen Forderungen um insgesamt mehr als 10 
%, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit 
zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers 
verpflichtet.  

10.5 Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (Verpfän-
dungen, Sicherungsübereignungen) oder anderen Abtretun-
gen der in Ziffer 10.3 genannten Forderungen ist der Käufer 
nicht berechtigt. Im Falle von Pfändungen oder Beschlag-
nahmen der Vorbehaltsware hat der Käufer auf das Eigentum 
des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu in-
formieren.  

10.6 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen alle 
üblichen Risiken, insbesondere gegen Feuer, Einbruchs- und 
Wassergefahren auf eigene Kosten angemessen zu versi-
chern, sie pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß zu la-
gern. 

10.7 Ist der Käufer in Zahlungsverzug, ist der Verkäufer nach er-
folglosem Ablauf einer vom Verkäufer gesetzten Nachfrist 
auch dann zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, 
wenn er nicht vom Vertrag  zurückgetreten ist. (Rücktritt er-
forderlich, aber Fristsetzung entbehrlich) 

 
11.  Schutzrechte Dritter, Lithographien etc. 
11.1 Die Verantwortung für die Beachtung von Urheberrechten 

und anderen Schutzrechten an der vom Käufer vorgegebe-
nen Ausstattung der Ware trägt allein der Käufer. Im Falle 
von Inanspruchnahmen wegen angeblicher Verletzung von 
Schutzrechten Dritter stellt der Käufer den Verkäufer auf ers-
tes Anfordern frei.  

11.2 Lithographien, Druckplatten, Kopiervorlagen, Klischees, Ma-
tern, Prägeplatten, Stanzwerkzeuge und -konturen, Druckzy-
linder und dergleichen bleiben Eigentum des Verkäufers, es 
sei denn, dass sich aus den Parteivereinbarungen oder den 
Umständen etwas anderes ergibt. Eine Aufbewahrungspflicht 
für fremde Druckunterlagen, Manuskripte und andere zur Ver-
fügung gestellte Gegenstände besteht für höchstens 6 Mona-
te seit Auslieferung des letzten hiermit gefertigten Auftrags. 
Nach Fristablauf kann der Verkäufer die genannten Gegens-
tände ohne Vorankündigung vernichten soweit die Kosten der 
Rücksendung den Wert der Gegenstände übersteigt.. 

 
12.  Erfüllungsort, Gerichtsstand, Übertragung von Rechten, 

anzuwendendes Recht 
12.1 Als Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung wird der Ort 

des Lieferwerks vereinbart.  
12.2 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-

tigkeiten ist, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat, als Gerichtsstand nach Wahl des Verkäufers 
Nürnberg oder der jeweilige Erfüllungsort (Ziffer 12.1) verein-
bart, auch für Wechsel-, Urkunds- und Scheckverfahren. Der 
Verkäufer ist aber berechtigt, den Käufer auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen.  

12.3 Eine Übertragung der Rechte des Käufers aus der Vertrags-
beziehung ist nur mit der vorherigen, schriftlichen Zustim-
mung des Verkäufers zulässig. 

12.4 Es gilt ausnahmslos das für die Rechtsbeziehungen inländi-
scher Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland; die Anwendung von UN-Kaufrecht wird 
hiermit ausgeschlossen.  

 
13. Besondere Bedingungen für den Verkauf von Wellpappe 

und Erzeugnissen aus Wellpappe 
13.1 Preisstellung: Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen 

sich die Preisangaben „ab Werk“ zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Die zur Ausführung des Auftrages erforderli-
chen Aufwendungen für Vorlagen, Entwürfe, Zeichnungen, 
Muster, Stanzwerkzeuge und Klischees sind im Preis nicht 
enthalten und vom Käufer zu erstatten.  

13.2 Maßangaben: Bei allen Wellpappenverpackungen gilt man-
gels abweichender Vereinbarung das Innenmaß (Länge x 
Breite x Höhe). Das Innenmaß wird in mm festgelegt.  

13.3 Gewährleistung: Für branchenübliche Abweichungen in der 
Leimung, Glätte, Lichtechtheit sowie Reinheit der Papiere, 
Klebung, Heftung, Farben und Druck übernimmt der Verkäu-
fer keine Gewährleistung oder Haftung. Im Übrigen werden 
für die Beurteilung von branchenüblichen oder technisch nicht 
vermeidbaren Abweichungen die vom VERBAND DER 

WELLPAPPEN-INDUSTRIE E.V., Hilpertstrasse 22, 64295 
Darmstadt, herausgegebenen und dem Käufer auf Verlangen 
vorzulegenden Prüfkataloge für Wellpappenschachteln sowie 
die DIN-Norm für Wellpappenverpackungen, alles in der je-
weils geltenden Fassung, zugrunde gelegt. 

13.4 Der Verkäufer führt über die in seinem Eigentum stehenden 
Paletten und Abdeckplatten für den Käufer ein Palettenkonto. 
Dieses gibt Auskunft über den Bestand an Paletten und seine 
Veränderungen. Der Käufer erhält auf Wunsch zur Abstim-
mung des Saldos einen Auszug des Palettenkontos. Die Auf-
zeichnungen im Konto werden aufgrund von Versandbelegen 
geführt. Der Käufer hat die jeweils empfangenen Paletten zu 
quittieren. Bei jeder Lieferung von palettierter Ware hat der 
Käufer dem Verkäufer Zug um Zug die gleiche Anzahl 
gleichwertiger Paletten zurückzugeben, die er empfangen 
hat. Nicht oder beschädigt zurückgegebene Paletten werden 
in Rechnung gestellt. 

 
14. Besondere Bedingungen für Druckerzeugnisse 
14.1 Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Korrekturabzü-

ge, Änderung angelieferter/übertragener Daten und ähnliche 
Vorarbeiten, die vom Käufer veranlasst sind, werden berech-
net. Gleiches gilt für Datenübertragungen (z.B. per ISDN). 

14.2 Dem Verkäufer steht an den vom Käufer angelieferten Druck- 
und Stempelvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und 
sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht bis zur 
vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung zu. 

14.3 Der Käufer hat die Vertragsgemäßheit der Ware sowie der 
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in 
jedem Fall unverzüglich zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Feh-
ler geht mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung auf 
den Käufer über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die 
erst in dem sich hieran anschließenden Fertigungsvorgang 
entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche 
gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Käufers. 

14.4 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren 
können geringfügige Abweichungen vom Original nicht bean-
standet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen 
sonstigen Vorlagen (z.B. Digital-Proofs, Andrucken) und dem 
Endprodukt. 

14.5 Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch 
den Käufer oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten 
unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Verkäufers. 
Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder 
nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Käufer 
vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand 
entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzu-
setzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Käufer. Der 
Verkäufer ist berechtigt, eine Kopie anzufertigen. 

14.6 Ergänzend gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, die 
Handelsbräuche der Druckindustrie.  

14.7 Dem Käufer zustehende Produkte, insbesondere Daten und 
Datenträger, werden vom Verkäufer nur nach ausdrücklicher 
Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den 
Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes hinaus archiviert. 
Falls nicht anders vereinbart, hat der Käufer selbst für ent-
sprechenden Versicherungsschutz zu sorgen. 

14.8 Der Käufer haftet allein, wenn durch die Ausführung seines 
Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte ver-
letzt werden. Der Käufer hat den Verkäufer von allen Ansprü-
chen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustel-
len. 

 
14.  Nachträgliche Änderung 
 

Nachträgliche Änderungen des unter Einbeziehung dieser 
AGB abgeschlossenen Vertrages bedürfen der Schriftform, 
dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel 
selbst. 

 
Stand: März 2007 


